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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO) 

Allgemeine Zweckbestimmung 

Gemäß § 11 BauNVO wird ein sonstiges Sondergebiet (bestehend aus vier Teilbereichen) mit 
der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ festgesetzt.  

Zulässig sind ausschließlich Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung, Nutzung oder Speiche-
rung der Sonnenenergie durch Photovoltaik dienen. Dazu gehören insbesondere:  

- Solarzellen und Module mit entsprechenden Aufstellvorrichtungen (Tische), 

- zugehörige technische Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter, Trafostationen, Speicheran-
lagen etc.), 

- Einfriedungen, 

- sowie Zufahrten, Baustraßen und Wartungsflächen 

- und sonstige Verkehrsflächen. 

Außerdem zulässig ist ein Wasserstoffelektrolyseur. 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16, 18 und 19 BauNVO) 

Als Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl 
von 0,7 sowie gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO eine Höhe der baulichen Anlagen von 4,0 m als 
Höchstmaß festgesetzt. Die Modulunterkannte muss einen Mindestabstand von 0,8 m zum Bo-
den aufweisen. Bezugspunkt ist jeweils das anstehende Gelände. 

Zwischen den Modulreihen ist ein Abstand von jeweils mindestens 1,5 m einzuhalten. 

Die durch bauliche Anlagen überdeckte Fläche ergibt sich aus der projizierten Fläche sämtlicher 
aufgeständerter und punktförmig gegründeten Photovoltaikmodule, den flächig gegründeten 
Wechselrichter- und Trafostationen sowie den sonstigen Nebenanlagen. Als Bezugsfläche gilt die 
überbaubare Grundstücksfläche. 

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

Die überbaubare Grundstücksfläche ergibt sich aus der Abgrenzung des sonstigen Sondergebie-
tes „Photovoltaik“ in Verbindung mit der darin festgesetzten Baugrenze. Umzäunungen und not-
wendige Erschließungswege können auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden, solange 
ggf. vorhandene Abstandsvorgaben zu benachbarten Nutzungen eingehalten werden.  

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Entwicklung von Weideflächen im Bereich der PV-Anlage/Sondergebiet  

Innerhalb des SO Photovoltaik sind sämtliche nicht befestigte Bodenflächen in Grünland umzu-
wandeln. Dazu sind die Flächen mit einer standortgerechten, kräuterreichen Regiosaatgutmi-
schung der Herkunftsregion 7 (Kräuteranteil mind. 30 %) einzusäen. Ist bereits eine Grünland-
nutzung vorhanden, muss keine Neueinsaat der Fläche erfolgen. Lücken in der Grasnarbe, die 
z.B. durch die Baumaßnahme entstehen, sind durch Nachsaaten zu schließen. Die Ein- und 
Nachsaat der Fläche ist nach Abschluss der Baumaßnahmen, jedoch spätestens im 
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darauffolgenden Frühjahr durchzuführen. Die Pflege der Fläche kann in Form einer extensiven 
Beweidung mit einem Viehbesatz von max. 1,0 RGV / ha erfolgen, oder ist 2 x pro Jahr durch 
Mahd oder Mulchen zu bewirtschaften. Der Einsatz von Düngemitteln oder Pestiziden ist ausge-
schlossen. 

Insektenfreundliche Leuchtmittel 

Zum Schutz der Insekten und Verringerung der Anlockwirkung und Lichtirritationen sind für eine 
evtl. erforderliche Straßen-, Wege- und Außenbeleuchtung insektenfreundliche Leuchtmittel mit 
geringem UV-Anteil (z.B. LED-Lampen: Lichttemperatur max. 4.100 K) zu verwenden. Zudem 
sind zur nur solche Lampen zu verwenden, die eine Lichtabstrahlung nach oben verhindern (keine 
Kugelleuchten, o.Ä.).   

Verringerung von Versiegelung 

Für die Befestigung von Zufahrten, Wegen und Stellplätzen sind wasserdurchlässige Beläge zu 
verwenden. 

 

BAUORDNUNGSRECHTLICHE UND GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 88 LBAUO) 

Einfriedungen 

Für die Einfriedung zulässig sind Metallgitter- oder Metallgeflechtzäune mit Übersteigschutz bis 
2,50 m Höhe. Die Zaununterkante ist für Kleintiere durchlässig zu gestalten. Dazu ist ein Abstand 
zwischen Zaununterkante und Bodenoberfläche von min. 0,15 m einzuhalten. Alternativ ist eine 
Maschenweite des Zaunes von min. 15x15 cm zu wählen. Abweichungen in geringfügigem Maße 
sind zulässig. 

 

HINWEISE 

Behandlung Oberflächenwasser 

Das auf die Module treffende Niederschlagswasser ist dezentral und breitflächig der natürlichen 
Versickerung zu belassen. Anlagen zur Bewirtschaftung des Niederschlagswassers sind nicht 
zulässig. 

Die Solarmodule sind lückenhaft auf den Modultischen zu montieren, damit das Niederschlags-
wasser zwischen den Modulen abtropfen kann. Es ist eine Lücke von 1-2 cm zwischen den Mo-
dulen zu belassen. 

Boden und Baugrund 

Die gesetzlichen Regelungen zum Bodenschutz sind einzuhalten (insb. BBodSchG, BBodSchV). 
Darüber hinaus sind auch die einschlägigen DIN-Normen für die Boden- und Oberbodenbearbei-
tung sowie der Bodenverwertung, sofern erforderlich, zu beachten (z.B. DIN 18300, DIN 18915,  
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Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt. Die Abgrenzung der 
überbaubaren Grundstücksflächen entspricht der Fläche innerhalb der die Solarpanelen, einschl. 
der Nebenanlagen untergebracht werden dürfen (Vorhaben). Ein Vortreten von einzelnen Anla-
genteilen in geringfügigem Ausmaß ist zulässig. Es ist zulässig die Zaunanlage auch außerhalb 
der Baugrenze zu errichten. 
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